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(54) Aufzugssystem mit mehreren Schächten und mit Aufzugskabinen welche vom gewählten 
Antriebssystem an- und abgekuppelt werden können

(57) Aufzugssystem (1). Das Aufzugssystem weist
mehreren Aufzugskabinen (12.1, 12.2, 12.3, 12.4) auf,
die zwischen einer unteren Endstation und einer oberen
Endstation bewegbar und an diesen Endstationen sowie
an mehreren Zwischenstationen je einzeln anhaltbar.
Vorgesehen sind ein erster Schacht (10.1), in dem die
Aufzugskabinen (12.1, 12.2, 12.3, 12.4) aufwärts (11.1)
bewegbar sind, und ein zweiter Schacht (10.2), in dem
die Aufzugskabinen (12.1, 12.2, 12.3, 12.4) abwärts
(11.2) bewegbar sind. Zwei erste Antriebssystem (14.1,
14.4) sind dem ersten Schacht (10.1) zugeordnet, zwei
zweite Antriebssystemen (14.1, 14.4) sind dem zweiten
Schacht (10.2) zugeordnet. Mit jedem der Antriebssyste-

me (14.1, 14.2, 14.3, 14.4) ist jeweils eine der Aufzugs-
kabinen (12.1, 12.2, 12.3, 12.4) mittels einer Kupplungs-
vorrichtung 32, 33) verkuppelbar. Vorgesehen sind fer-
ner eine obere Lateraltransfereinrichtung (24) im Bereich
der oberen Endstation, um jeweils eine der Aufzugska-
binen (12.1, 12.2, 12.3, 12.4) vom ersten Schacht (10.1)
in den zweiten Schacht (10.2) zu bewegen und eine un-
tere Lateraltransfereinrichtung (26) im Bereich der unte-
ren Endstation, um jeweils eine der Aufzugskabinen
(12.1, 12.2, 12.3, 12.4) vom zweiten Schacht (10.2) in
den ersten Schacht (10.1) zu bewegen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Aufzugssystem mit
mindestens zwei Schächten, in welchen sich mehrere
Aufzugskabinen in Einbahnverkehr bewegen.
[0002] Es gibt Aufzugssystemen mit zum Beispiel zwei
Schächten in denen sich drei oder vier Aufzugskabinen
im ersten Schacht aufwärts und im zweiten Schacht ab-
wärts bewegen. Solche Aufzugssysteme sind so ausge-
legt, dass sich die Aufzugskabinen zwischen einer unte-
ren Endstation und einer oberen Endstation bewegen
und an diesen Endstationen sowie an mehreren Zwi-
schenstationen anhaltbar sind. Unter dem Begriff einer
Aufzugskabine sollen auch Lastaufnahmeplattformen
und ähnliche Einrichtungen verstanden werden. Bei den
erwähnten End- und Zwischenstationen kann es sich um
Stationen auf Stockwerken handeln, wo Fahrgäste zu-
oder aussteigen, es kann sich aber auch um Haltestellen
handeln, in welche die Aufzugskabinen lediglich zu logi-
stischen Zwecken gebracht werden. Solche Aufzugssy-
steme können eine obere Lateraltransfereinrichtung im
Bereich der oberen Endstation und eine untere Lateral-
transfereinrichtung im Bereich der unteren Endstation
aufweisen, um jeweils, ebenfalls im Einbahnsystem, eine
der Aufzugskabinen vom einen in den anderen Schacht
zu verschieben. Das System wird daher als Einbahnsy-
stem und die Schächte als Einbahnschächte bezeichnet.
[0003] Aufzugsanlagen, die mehrere Aufzugskabinen
und insbesondere mehr Aufzugskabinen als Schächte
aufweisen, werden hauptsächlich in verhältnismässig
hohen Gebäuden eingesetzt, in denen mindestens zu
gewissen Zeiten viele Passagiere zu befördern sind, da
diese Aufzugsanlagen platzsparender sind als eine grös-
sere Anzahl herkömmlicher Aufzüge, wo jeder Schacht
nur einer Aufzugskabine dient. Mit den Einbahnschäch-
ten können in einfacher und wirksamer Weise Kollisionen
zwischen Aufzugskabinen vermieden werden.
[0004] Aufzugssysteme mit mehreren Aufzugskabi-
nen und mit getrennten Schächten für die Auf- und Ab-
wärtsbewegungen der Aufzugskabinen sind bekannt.
[0005] Die US-2003/0217893-A1 beschreibt ein Auf-
zugssystem, das mehrere Aufzugskabinen, einen ersten
Schacht für die Aufwärtsbewegung der Aufzugskabinen
und einen zweiten Schacht für die Abwärtsbewegung der
Aufzugskabinen sowie eine dritten, als Parkschacht die-
nenden Schacht aufweist, der zwischen dem ersten und
dem zweiten Schacht angeordnet ist. Im Bereich der obe-
ren und der unteren Endstation sowie in mindestens ei-
nem zwischen den Endstationen liegenden Höhenbe-
reich sind Lateraltransfereinrichtungen vorgesehen, um
die Aufzugskabinen von einem Schacht in einen der an-
deren Schächte zu verschieben. Dieses Aufzugssystem
weist kabinenseitige Antriebssysteme auf.
[0006] Ein wesentlicher Nachteil dieses vorbekannten
Aufzugssystems ist darin zu sehen, dass der Platzbedarf
wegen des zusätzlichen Parkschachtes, der sich über
die ganze Höhe des Aufzugssystems erstreckt, verhält-
nismässig gross ist. In gewissen Fällen kann es auch ein

Nachteil sein, dass kabinenseitige Antriebsysteme vor-
gesehen sind.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein verbes-
sertes Aufzugssystem der eingangs genannten Art zu
schaffen, mit welchem die Nachteile des Standes der
Technik vermieden werden.
[0008] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt erfindungs-
gemäss durch ein Aufzugssystem mit den Merkmalen
des Anspruchs 1.
[0009] Vorteilhafte Weiterbildungen dieses erfin-
dungsgemässen Aufzugssystems sind durch die vom
Anspruch 1 abhängigen Ansprüche definiert.
[0010] Das neue Aufzugssystem weist nur Schächte
auf, in denen sich Aufzugskabinen bewegen, jedoch kei-
ne Parkschächte, so dass der Platzbedarf für eine Ein-
bahnbewegung der Aufzugskabinen so gering wie mög-
lich ist.
[0011] Die Antriebssysteme sind den Schächten zu-
geordnet, wobei pro Schacht mindestens zwei Antriebs-
systeme vorhanden sind. Bei vier Antriebssystemen sind
mindestens drei Aufzugskabinen vorgesehen, und es
sind üblicherweise höchstens so viele Aufzugskabinen
vorhanden wie Antriebssysteme, obwohl auch zusätzli-
che redundante Antriebssysteme vorgesehen sein kön-
nen.
[0012] Mit nur zwei Schächten können vier Aufzugs-
kabinen betrieben werden, dadurch ist die Verkehrslei-
stung grösser als bei zwei herkömmlichen Aufzügen mit
je einem Schacht und insgesamt nur zwei Aufzugskabi-
nen.
Der Passagier muss sich nicht wie bei herkömmlichen
Aufzugssystemen, die zwei getrennte Aufzüge umfas-
sen, lange orientieren, bei welcher Schachttüre er die
Aufzugskabine betreten muss, denn jedem Schacht ist
eine Richtung zugeordnet.
Jede Aufzugskabine kann vorzugsweise alle Stockwerke
anfahren, also über die ganze Hubhöhe operieren.
Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der neuen
Aufzugsanlage sind vier Antriebssysteme, nämlich zwei
Antriebssysteme pro Schacht, und insgesamt vier Auf-
zugskabinen vorhanden. Hierbei wird vorausgesetzt,
dass die Fahrgäste das Aufzugssystem sowohl aufstei-
gend wie auch absteigend benutzen.
[0013] Es kann auch vorgesehen sein, dass das Auf-
zugssystem nur aufsteigend benutzt wird, während ab-
steigend eine Treppenanlage oder Rolltreppe benutzt
werden soll. In einem solchen Fall können im einen
Schacht drei Antriebssysteme und im anderen Schacht
nur ein Antriebssystem vorhanden sein, so dass im einen
Schacht drei Aufzugskabinen gleichzeitig in verhältnis-
mässig langsamer Fahrt Passagiere nach oben bewe-
gen können, während im anderen Schacht jeweils nur
eine leere Aufzugskabine in verhältnismässig schneller
Fahrt abwärts bewegt wird. Die Bewegungsrichtungen
der Aufzugskabinen können auch umgekehrt werden, so
dass je nach Fahrgastaufkommen der Schacht mit den
drei Antriebssystemen für die Aufwärts- oder die Ab-
wärtsfahrt der Fahrgäste benutzt werden kann, in einem
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Bürogebäude zum Beispiel bei Arbeitsbeginn für Auf-
wärtsfahrten und bei Arbeitsende für Abwärtsfahrten.
[0014] Die neue Aufzugsanlage weist vorzugsweise
eine Zentralsteuerung auf, um die Bewegungen der Auf-
zugskabinen zu steuern. Hiermit werden die Bewegun-
gen der Aufzugskabinen so gesteuert, dass die Anzahl
der Aufzugskabinen, die sich gleichzeitig in einem
Schacht befinden, auf die Anzahl der diesem Schacht
zugeordneten Antriebssysteme begrenzt ist. Bei der üb-
lichen Anordnung mit zwei Antriebssystemen pro
Schacht befinden sich also jeweils maximal zwei Auf-
zugskabinen in einem Schacht.
[0015] Mit Hilfe der Zentralsteuerung kann man auch
vermeiden, dass Aufzugskabinen kollidieren, wobei die
Zentralsteuerung bewirkt, dass zwischen zwei Aufzugs-
kabinen stets ein gewisser Sicherheitsabstand vorhan-
den ist.
[0016] Zur Vermeidung von Stausituationen kann die
Zentralsteuerung im Weiteren bewirken, dass eine in ei-
ner Endstation befindliche Aufzugskabine spätestens
dann via die Lateraltransfereinrichtung in den anderen
Schacht bewegt wird, wenn eine darauffolgende Auf-
zugskabine in eben diese Endstellung gelangen will.
[0017] Die Schächte können in einem gewissen seit-
lichen Abstand voneinander liegen. Im Bereich der La-
teraltransfereinrichtungen kann auf diese Weise Raum
geschaffen werden für eine temporäre Parkstation. Der
Raumbedarf hierfür bleibt gering, da der Raum zwischen
den Schächten nur im Bereich der Lateraltransfereinrich-
tungen für das Aufzugssystem benutzt wird, während er
dazwischen zu anderen Zwecken, beispielsweise als Ab-
stellraum, zum Beispiel als Besenkammer, zur Verfü-
gung steht.
[0018] Bei bevorzugten Ausführungen der Erfindung
umfasst jedes Antriebssystem einen, vorzugsweise rie-
menartigen, Endlosantrieb, der über eine Treibscheibe
antreibbar und mit einem Gegengewicht versehen ist.
Zum Verkuppeln einer der Aufzugskabine mit dem End-
losantrieb des Antriebssystems ist ein Kupplungsmecha-
nismus vorgesehen, zum Beispiel mit einem am Endlo-
santrieb angeordneter Kupplungskörper und einer an der
Aufzugskabine angeordneten Kupplungseinheit.
In den Schächten ist jede der Aufzugskabinen mittels
Gleit-und/oder Rollführungen an einer oder mehreren
vertikalen Führungsschienen geführt.
Die Lateraltransfereinrichtungen weisen Lateralfüh-
rungsvorrichtungen und Lateralantriebssysteme für die
Aufzugskabinen auf.
Im Folgenden wird die Erfindung und an Hand verschie-
dener Ausführungsbeispiele und mit Bezug auf die Zeich-
nung ausführlich beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1A eine Aufzugsanlage nach der Erfindung, in
vereinfachter Darstellung, von der Seite;

Fig. 1B die Aufzugskabinen der Aufzugsanlage nach
Anspruch 1, einschliesslich der Antriebesvor-
richtungen, von oben;

Fig. 2A eine obere Lateraltransfereinrichtung für eine
Aufzugsanlage nach der Erfindung, von der
Seite;

Fig. 2B die in Fig. 2A dargestellte Lateraltransferein-
richtung, von oben;

Fig. 2C eine untere Lateraltransfereinrichtung für ei-
ne Aufzugsanlage nach der Erfindung, von
der Seite;

[0019] In den Zeichnungen sind die Ausführungsbei-
spiele der Erfindung stark vereinfacht, nicht massstäblich
und in schematisierter Form dargestellt. Gleiche, bezie-
hungsweise gleich wirkende konstruktive Elemente sind
in allen Figuren mit gleichen Bezugszeichen versehen,
auch wenn sie in Einzelheiten nicht gleich ausgeführt
sind. Offensichtlich erkennbare Teile sind in einigen der
Figuren nicht mit Bezugszeichen versehen.
[0020] Die dargestellte Aufzugsanlage 1 weist zwei
Aufzugsschächte 10.1, 10.2 und insgesamt vier Aufzugs-
kabinen 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 auf.
[0021] In den Fig. 1A und 1B ist die Aufzugsanlage 1
in einem Zustand dargestellt, in dem sich in jedem der
Aufzugsschächte 10.1, 10.2 zwei Aufzugskabinen befin-
den. In den Fig. 1A und 1B ist der für die Aufwärtsfahrt
der Aufzugskabinen bestimmte Schacht 10.1 links, der
für die Abwärtsfahrt bestimmte Schacht 10.2 rechts an-
geordnet. Die Fahrtrichtungen sind durch Pfeile 11.1 und
11.2 dargestellt. Die Aufzugskabine 12.4 befindet sich
zuunterst im Schacht 10.1, die Aufzugskabine 12.1 in
einer mittleren Höhe im Schacht 10.1, die Aufzugskabine
12.2 befindet sich zuoberst im Schacht 10.2 und die Auf-
zugskabine 12.3 in einer mittleren Höhe im Schacht 10.2.
Die Aufzugskabinen 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 bestehen im
wesentlichen aus einem steifen Rahmen und einem Ka-
binenkörper, es können aber auch Aufzugskabinen mit
selbsttragendem Aufbau eingesetzt werden.
[0022] Aus Fig. 1B ist ersichtlich, dass insgesamt vier
Antriebssysteme vorgesehen sind, nämlich die Antriebs-
systeme 14.1, 14.4 im linken Schacht 10.1 und die An-
triebssysteme 14.2, 14.3 im rechten Schacht 10.2.
[0023] Jedes der Antriebssysteme 14.1, 14.2 14.3,
14.4 umfasst ein Endlostreibelement 16, vorzugsweise
in Form eines Riemens. Jedes Endlostreibelement 16
wird oben von einem Antriebsaggregat über eine Treib-
scheibe 18 angetrieben und läuft unten um eine Umlenk-
und Spannrolle 20. Im Weiteren umfasst jedes der An-
triebssysteme 14.1, 14.2 14.3, 14.4 ein Gegengewicht
22. Alternativ könnte die Treibscheibe unten und die Um-
lenk- und Spannrolle oben angeordnet sein. Es könnte
auch oben bzw. unten angeordnete Umlenkrollen und
seitliche Spannrollen vorgesehen sein.
[0024] In Fig. 1A sind nur die Antriebssysteme 14.1
und 14.2 sichtbar. In Fig. 1B sind nur die Aufzugskabinen
12.1 und 12.2 sichtbar.
[0025] Im in den Fig. 1A und 1B dargestellten Zustand
ist die Aufzugskabine 12.1 mit dem Antriebssystem 14.1
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verkuppelt und die Aufzugskabine 12.3 mit dem Antriebs-
system 14.2. Die Aufzugskabinen 12.4 und 12.2 sind
noch nicht mit Antriebssystemen verkuppelt. Einzelhei-
ten betreffend diese Verkupplung werden weiter unten
mit Bezug auf die Fig. 2A bis 2C beschrieben.
[0026] Vorgesehen sind im Weiteren eine obere Late-
raltransfereinrichtung 24 und eine untere Lateraltrans-
fereinrichtung 26, die beide in Fig. 1A nur als Pfeile dar-
gestellt sind. Einzelheiten der Lateraltransfereinrichtun-
gen 24 und 26 werden weiter unten mit Bezug auf die
Fig. 2A bis 2C beschrieben.
[0027] Wie aus Fig. 1B ersichtlich, sind die Antriebs-
systeme jedes Schachtes jeweils nebeneinander an ei-
ner Schachtseite, nämlich an der von dem anderen
Schacht abgewandt Schachtseite, angeordnet. Dies er-
laubt es, Aufzugskabinen mit zwei einander gegenüber-
liegenden Türen bzw. beidseitig zugängliche Aufzugska-
binen einzusetzen. Alternativ können die Antriebssyste-
me auch an der der Kabinentüre gegenüberliegenden
Seite des Schachtes angebracht sein, wodurch der seit-
liche Platzbedarf geringer wird, allerdings können dann
nur Aufzugskabinen benutzt werden, die eine einzige Tü-
re oder ggfs. zwei über Eck angeordnete Türen aufwei-
sen.
[0028] Die Fig. 2A bis 2C zeigen Einzelheiten der Ver-
kupplung und der Lateraltransfereinrichtungen.
[0029] Fig. 2A zeigt das Aufzugssystem 1 von der Sei-
te, Fig. 2B den obersten Bereich des Aufzugssystems 1
von oben und Fig. 2C den untersten Bereich des Auf-
zugssystems 1 von der Seite.
[0030] Erkenntlich sind in Fig. 2A die beiden Schächte
10.1, 10.2, die leere Aufzugskabine 12.1 in der oberen
Endstation im Schacht 10.1 und die weitere Aufzugska-
bine 12.2 in einer mittleren Höhe bzw. während ihrer Ab-
wärtsfahrt im Schacht 10.2.
[0031] In jedem der Schächte 10.1, 10.2 sind neben-
einander angeordnete Führungsschienen 30 vorgese-
hen, an denen die Aufzugskabinen 12.1, 12.2 mittels
Führungskörpern 31 geführt sind. Dargestellt sind Gleit-
führungen mit als Gleitstücken ausgebildeten Führungs-
körpern an den Aufzugskabinen, es kommen aber auch
Rollenführungen in Frage, die den Vorteil haben, gerin-
gere Reibungsverluste zu erzeugen. Es sind nicht zwin-
gend 4 Führungen je Schacht notwendig. Es könnte auch
mit nur 2 Führungsschienen je Schacht gearbeitet wer-
den. Diese müssten dann im obersten und untersten
Halt, im Bereich zwischen den Schächten, z.B. durch
Schwenkführungen ersetzt werden, wie dargestellt in Fig
2B.
[0032] Zuoberst und zuunterst in den Schächten 10.1,
10.2 sind die Führungsschienen 30 jeweils auf der den
Antriebssystemen 14.1, 14.2 gegenüberliegenden
Schachtseite nicht vorhanden. Sie sind dort durch
schwenkbare Führungssysteme, beim vorliegenden
Ausführungsbeispiel durch schwenkbare Führungsrol-
len, ersetzt. Diese Führungsrollen führen eine Aufzugs-
kabine dann, wenn die Aufzugskabine nicht von der je-
weiligen Lateraltransfereinrichtung 24 aufgenommen ist.

Ist die entsprechende Aufzugskabine wirksam in der La-
teraltransfereinrichtung 24 aufgenommen, so sind diese
schwenkbaren Führungssysteme in eine Freigabestel-
lung geschwenkt, um die Horizontalverschiebung der
Aufzugskabine zu ermöglichen.
[0033] Zur vertikalen Führung der Aufzugskabinen in
den Schächten wäre auch eine so genannte Rucksack-
führung geeignet, das heisst eine Führungseinrichtung,
welche die Aufzugskabinen lediglich auf einer Seite, zum
Beispiel auf der Seite der Antriebssysteme, führt. Eine
solche Rucksackführung müsste im Bereich der Lateral-
transfereinrichtungen 24, 26 durch ein Führungssystem
ersetzt sein, das sich verschwenken oder verschieben
lässt.
[0034] Man erkennt in den Fig. 2A und 2C ferner die
Treibscheiben 18, und in den Fig. 2A, 2B und 2C die
Endlostreibelemente 16, die über die Treibscheiben 18
laufen und von diesen antreibbar sind.
[0035] Der Kupplungsmechanismus, mit welchem die
Aufzugskabinen 12.1, 12.2 mit den Endlostreibelemen-
ten 16 temporär verkuppelbar sind, sind wie folgt be-
schaffen: Jedes Endlostreibelement 16 ist mit einer er-
sten Kupplungseinheit in Form einer Kupplungsplatte 32
bestückt. Jede Aufzugskabine 12.1, 12.2 weist eine zwei-
te Kupplungseinheit 34 auf, um die Aufzugskabine bei
Bedarf mit einem der Endlostreibelemente 16 zu verkup-
peln. Diese kabinenseitige Kupplungseinheit ist beim
vorliegenden Ausführungsbeispiel als horizontal ver-
schiebbare Bolzenanordnung mit mehreren Kupplungs-
bolzen 34 ausgebildet. Die Kupplungsbolzen 34 sind,
wenn sie im Eingriff mit der Kupplungsplatte 32 stehen,
mittels einer nicht dargestellten Verriegelungsvorrich-
tung verriegelbar. Anstelle von Kupplungsbolzen könn-
ten auch einrückbare Hakenanordnungen vorgesehen
sein.
[0036] Die obere Lateraltransfereinrichtung 24 ist in
den Fig. 2A und 2B gezeigt. Die obere Lateraltransfer-
einrichtung 24 befindet sich oberhalb der Aufzugskabi-
nen, wenn diese ihre oberste Lage einnehmen. Gezeigt
ist in Fig. 2A und 2B ein Zustand, in welchem die Auf-
zugskabine 12.1 noch nicht vom Antriebssystem 14.1
bzw. Endlostreibelement 16 entkuppelt ist, jedoch schon
in die obere Transferanordnung 24 eingehängt ist. Die
obere Transferanordnung 24 umfasst zwei obere Profil-
schienen 36 und schwenkbare Rollen 38, welche durch
Schwenkung in die Profilschienen 36 in eine Arbeitsstel-
lung gebracht werden können, in der sie in die Profil-
schienen 36 greifen. Sobald diese Rollen 38 in ihre Ar-
beitsstellung verschwenkt sind, lässt sich die Aufzugs-
kabine 12.1 vom Antriebssystem 14.1 abkuppeln. Zuvor
müssen alle Fahrgäste die Aufzugskabine 12.1 verlas-
sen haben und alle Türen der Aufzugskabine 12.1 müs-
sen verriegelt sein. Die Verschiebung der nun abgekup-
pelten Aufzugskabine 12.1 vom Schacht 10.1 in den
Schacht 10.2 kann dann über ein Lateralantriebssystem
40, im vorliegenden Ausführungsbeispiel ein Kettenan-
triebssystem, erfolgen. Zu diesem Zwecke muss eine
Kette 42 oder ein Riemen des Lateralantriebssystems
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40 antriebsmässig mit der Aufzugskabine 12.1 oder den
Rollen 38 verbunden werden, wozu ein nicht dargestell-
ter Zusatzkupplungsmechanismus erforderlich ist. Das
Lateralantriebssystem 40 ist an den Profilschienen 36
angeordnet und mittels eines Elektromotors 44 antreib-
bar.
[0037] Die untere Lateraltransfereinrichtung 26 und
die Aufzugskabine 12.4 in ihrer untersten Lage im
Schacht 10.1 sind in Fig. 2C dargestellt. Grundsätzlich
ist die untere Lateraltransfereinrichtung 26 analog auf-
gebaut wie die obere Transferanordnung 24, sie befindet
sich aber unterhalb der jeweils zu transferierenden Auf-
zugskabine, wenn diese ihre tiefste Lage einnimmt. Wäh-
rend die jeweils in der oberen Lateraltransfereinrichtung
24 befindliche Aufzugskabine an den oberen Profilschie-
nen 36 hängt, steht die jeweils in der unteren Lateral-
transfereinrichtung 26 befindliche Aufzugskabine auf un-
teren Profilschienen 46. Gezeigt ist in Fig. 2C ein Zustand
nach Beendigung der Lateralverschiebung der Aufzugs-
kabine 12.4, jedoch mit noch in die Führungsschienen
46 eingreifenden Rollen 38.
[0038] Das Aufzugssystem 1 weist auch ein nicht dar-
gestelltes Geschwindigkeitsbegrenzungssystem auf.
Dieses Geschwindigkeitsbegrenzungssystem ist optio-
nal. Ein mit einem Reibrad antreibbarer Geschwindig-
keitsbegrenzer kann an jeder Aufzugskabine angeordnet
sein. Bei Verwendung eines solchen nicht üblichen Ge-
schwindigkeitsbegrenzers muss ein Sicherheitsseil mit
der Aufzugskabine verkuppelt sein, wenn diese nicht in
einer der Lateraltransfereinrichtungen 24, 26 aufgenom-
men ist, oder das Sicherheitsseil muss fest mit der Kupp-
lungsplatte verbunden sein. Es könnte auch ein elektro-
nischer Geschwindigkeitsbegrenzer verwendet werden.
[0039] Im Folgenden wird der Betrieb des neuen Auf-
zugssystems genauer beschrieben.
[0040] Bei der Aufwärtsfahrt fahren die Aufzugskabi-
nen immer von ganz unten nach ganz oben, jedoch im
Allgemeinen mit Zwischenhalten in den verschiedenen
Stationen. Hierbei bedient jede aufwärts fahrende Auf-
zugskabine eingehende Bedienungsrufe von unten nach
oben, sie folgt aber grundsätzlich nur Bedienungsrufen
für ein Zu- oder Aussteigen in Zwischenstationen, die
oberhalb ihrer momentanen Höhe gelegen sind. In jedem
Fall fährt die Aufzugskabine letztlich zur oberen Endsta-
tion, wo alle verbleibenden Fahrgäste aussteigen müs-
sen. Anschliessend wird die Aufzugskabine vom An-
triebssystem entkuppelt und mit Hilfe der Lateraltrans-
fereinrichtung für die Abwärtsfahrt in den anderen
Schacht übergesetzt. Die Abwärtsfahrt geht analog zur
Aufwärtsfahrt vor sich. Die Aufzugskabine folgt den Be-
dienungsrufen in Abwärtsrichtung, soweit Halte in Zwi-
schenstationen verlangt werden, die unterhalb der mo-
mentanen Höhe der Aufzugskabine liegen. In der unteren
Endstation verlassen die letzten Passagiere die Aufzugs-
kabine, und diese wird durch die untere Lateraltransfer-
einrichtung für eine weitere Aufwärtsfahrt in den anderen
Schacht übersetzt.
[0041] Je nach Fahrgastaufkommen und gewählten

Zielorten der Fahrgäste ist es denkbar, dass Wartezeiten
entstehen, weil eine Aufzugskabine auch bei Fehlen von
Bedienungsrufen nicht weiterfahren kann, wenn ein
Schacht durch die vorangehende Aufzugskabine blok-
kiert sein kann könnte. Es wäre denkbar, die Geschwin-
digkeit der hinteren Aufzugskabine anzupassen, so dass
keine Wartezeiten entstehen. Vorteilhaft ist für solche
Fälle auch, vorzusehen, die Fahrgäste akustisch oder
optisch über Gründe von solchen Verzögerungen zu in-
formieren.
[0042] Die Antriebssysteme machen Leerfahrten zum
Verfahren der Gegengewichte ohne Kabine. Diese Leer-
fahrten können mit hoher Geschwindigkeit ausgeführt
werden, da keine Personen involviert sind.
[0043] Das ganze Aufzugssystem muss sich getaktet
bewegen. Es ist zwar denkbar, bei kleinem Verkehrsauf-
kommen nur die gerufene Kabine zu bewegen. Trotzdem
ist sicherzustellen, dass die Bereitschaft gehalten wird,
möglichst alle eventuellen Rufe so schnell wie möglich
bedienen zu können. Dazu muss die zentrale Steuerung
laufend die Positionen der einzelnen Kabinen und der
GG in Abhängigkeit des Verkehrsaufkommens überprü-
fen. Die zentrale Steuerung müsste intelligent sein und
zwischen Verkehrsleistung, Wartezeiten und Energie-
verbrauch zu optimieren.
[0044] Im Rahmen der Ansprüche sind zahlreiche wei-
tere Ausbildungen des neuen Aufzugssystems möglich.

Patentansprüche

1. Aufzugssystem (1)

- mit mehreren Aufzugskabinen (12.1, 12.2,
12.3, 12.4), die zwischen einer unteren Endsta-
tion und einer oberen Endstation bewegbar und
an diesen Endstationen sowie an mehreren Zwi-
schenstationen je einzeln anhaltbar sind,
- mit einem ersten Schacht (10.1), in dem die
Aufzugskabinen (12.1, 12.2, 12.3, 12.4) auf-
wärts (11.1) bewegbar sind,
- mit einem zweiten Schacht (10.2), in dem die
Aufzugskabinen (12.1, 12.2, 12.3, 12.4) abwärts
(11.2) bewegbar sind,
- mit mindestens zwei ersten, dem ersten
Schacht (10.1) zugeordneten schachtseitigen
Antriebssystemen (14.1, 14.4),
- mit mindestens zwei zweiten, dem zweiten
Schacht (10.2) zugeordneten schachtseitigen
Antriebssystemen (14.2, 14.3), wobei
- mit jedem der Antriebssysteme (14.1, 14.2,
14.3, 14.4) jeweils eine der Aufzugskabinen
(12.1, 12.2, 12.3, 12.4) mittels einer Kupplungs-
vorrichtung 32, 33) verkuppelbar ist,
- mit einer oberen Lateraltransfereinrichtung
(24) im Bereich der oberen Endstation, um je-
weils eine der Aufzugskabinen (12.1, 12.2, 12.3,
12.4) vom ersten Schacht (10.1) in den zweiten
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Schacht (10.2) zu bewegen, und
- mit einer unteren Lateraltransfereinrichtung
(26) im Bereich der unteren Endstation, um je-
weils eine der Aufzugskabinen (12.1, 12.2, 12.3,
12.4) vom zweiten Schacht (10.2) in den ersten
Schacht (10.1) zu bewegen.

2. Aufzugssystem (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass es mindestens vier Aufzugskabinen (12.1,
12.2, 12.3, 12.4) sowie mindestens zwei erste An-
triebssysteme (14.1, 14.4) im ersten Schacht (10.1)
und mindestens zwei zweite Antriebssysteme (14.2,
14.3) im zweiten Schacht (10.2) aufweist.

3. Aufzugssystem (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
2,
dadurch gekennzeichnet,
dass es eine Zentralsteuerung aufweist, durch wel-
che die Anzahl der Aufzugskabinen (12.1, 12.2, 12.3,
12.4) pro Schacht (10.1; 10.2) auf die Anzahl der
dem Schacht (10.1; 10.2) zugeordneten Antriebssy-
steme (14.1, 14.4; 14.2, 14.3) begrenzt ist.

4. Aufzugssystem (1) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zentralsteuerung dazu ausgebildet ist, die
benachbarten Aufzugskabinen (12.1, 12.2, 12.3,
12.4) in einem gegenseitigen Sicherheitsabstand zu
halten.

5. Aufzugssystem (1) nach einem der Ansprüche 3 bis
4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zentralsteuerung dazu ausgebildet ist, eine
im Bereich einer Endstation eines Schachtes (10.1,
10.2) befindliche Aufzugskabine (12.1, 12.2, 12.3,
12.4) spätestens dann in den jeweils anderen
Schacht (10.2, 10.1) zu bewegen, wenn eine weitere
der Aufzugskabinen (12.1, 12.2, 12.3, 12.4) in den
Bereich dieser Endstation bewegt werden soll.

6. Aufzugssystem (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
5,
dadurch gekennzeichnet,
dass jedes Antriebssystem (12.1, 12.2, 12.3, 12.4)
ein, vorzugsweise riemenartiges, Endlosantriebs-
element (16) aufweist, das über eine Treibrolle (18)
antreibbar und mit einem Gegengewicht (22) verse-
hen ist.

7. Aufzugssystem (1) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass zum Verkuppeln jeweils einer der Aufzugska-
binen (12.1, 12.2, 12.3, 12.4) mit dem Endlosantrieb-
selement (16) eines der Antriebssysteme (14.1,
14.2, 14.3, 14.4) ein am Endlosantriebselement (16)
angeordneter Kupplungskörper (32) und eine an der

Aufzugskabine (12.1, 12.2, 12.3, 12.4) angeordne-
tes Kupplungsbolzeneinheit (34) vorgesehen sind.

8. Aufzugssystem (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
7,
dadurch gekennzeichnet,
dass jede der Aufzugskabinen (12.1, 12.2, 12.3,
12.4) mittels Roll- oder Gleitführungskörpern (31) an
vertikalen Führungsschienen (31) führbar ist.
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